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men des Jugendgesundheitsschutzes sind auf die För
derung und Erhaltung der Gesundheit und Leistungs
fähigkeit der Jugendlichen, auf die Verminderung von 
Infektionskrankheiten und anderer im Jugendalter 
häufig auftretender Erkrankungen und Gesundheits
störungen zu konzentrieren.

(3) Aus der wissenschaftlichen Beobachtung der ge
sundheitlichen Entwicklung und des Krankheitsgesche
hens Jugendlicher sind Schlußfolgerungen für vorbeu
gende und rehabilitative Maßnahmen zu ziehen und 
zu verwirklichen.

(4) Die Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane, 
der Betriebe und staatlichen Einrichtungen und die 
Vorstände der Genossenschaften sind dafür verant
wortlich, daß in ihren Bereichen die Aufgaben auf 
dem Gebiet des Jugendgesundheitsschutzes verwirk
licht werden.

§33
(1) Die Staats- und Wirtschaftsorgane, die Lehrkräfte 

und Erzieher haben in Verbindung mit den Eltern 
kameradschaftlich und verständnisvoll zu helfen, daß 
sich bei den jungen Menschen ein Verhalten heraus
bildet, das den sozialistischen Lebensformen entspricht.

(2) Es ist Aufgabe der staatlichen Organe, in Zu
sammenarbeit mit den Eltern und den gesellschaft
lichen Organisationen den jungen Menschen die Be
deutung und den Inhalt der Ehe in der sozialistischen 
Gesellschaft als einer auf gegenseitiger Liebe und 
Achtung, Gleichberechtigung, gemeinsamer Erziehung 
der Kinder, kameradschaftlicher Zusammenarbeit und 
Hilfsbereitschaft beruhenden Lebensgemeinschaft zu 
erklären.

(3) Durch die örtlichen staatlichen Organe sind in 
Verbindung mit den gesellschaftlichen Organisationen 
die jungen Eheleute in Wohnungsfragen, bei Proble
men der Kindererziehung und in ihrer beruflichen 
Weiterbildung zu beraten und zu unterstützen.

(4) Die Staats- und Wirtschaftsorgane, insbesondere 
die Organe der Volksbildung, des Gesundheitswesens 
und der Kultur, sind verpflichtet, in enger Zusammen
arbeit mit der Schule und den gesellschaftlichen Orga
nisationen eine wirksame pädagogische Aufklärung 
zur Hilfe für die Eltern bei der sozialistischen Erzie
hung ihrer Kinder zu entwickeln.

V.

Die Mitwirkung der Jugend an der Leitung des Staates 
und die Verantwortung der Staats- und Wirtschafts

organe für die Verwirklichung der Grundsätze 
der sozialistischen Jugendpolitik

§ 34
(1) dpi- DPiitseHun D^mak'-a.tischen Repu-

blik nimmt voller Tatendrang am umfassenden Auf
bau des Sozialismus teil und trägt in der Produktion 
und bei der Leitung von Staat und Wirtschaft mit Ver
antwortung für das Ganze. Die Jugend erfüllt bewußt 
ihre staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten und wirkt 
auf vielfältige Weise aktiv an der Leitung in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens mit.

(2) Die Talente der Jugend, ihre Fähigkeiten und ihr 
schöpferisches Vorwärtsdrängen sind von allen Staats
und Wirtschaftsorganen zu nutzen, um die Qualität 
der Leitungstätigkeit ständig zu vervollkommnen. Die 
Staats- und Wirtschaftsorgane fördern vor allem die 
Initiative der Freien Deutschen Jugend zur Verwirk
lichung des Vblkswirtschaftsplanes. Sie fördern die so
zialistische Einstellung der jungen Menschen zur Ar
beit und zu ihrem Staat.

(3) Die Staats- und Wirtschaftsfunktionäre, Lehr
kräfte und Erzieher haben die Pflicht, die Jugend bei 
der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen und 
für deren strikte Einhaltung zu sorgen. Die Leiter der 
Staats- und Wirtschaftsorgane haben Maßnahmen, die 
die Jugend betreffen, zuvor mit Jugendlichen zu bera
ten, deren Vorschläge und Meinungen und die Be
schlüsse des Zentralrates der FDJ zu berücksichtigen.

(4) Die Staats- und Wirtschaftsorgane sind dafür ver
antwortlich, daß besonders die Mädchen und jungen 
Frauen unterstützt werden, damit sie die auf politi
schem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet vor
handenen Entwicklungsmöglichkeiten besser nutzen 
können.

§35
(1) Die Erziehung, Bildung und Förderung der Ju

gend sind gemeinsames Anliegen der Organe des so
zialistischen Staates, der Eltern und aller in der Natio
nalen Front des demokratischen Deutschland verein
ten Kräfte. Grundsätzliche Probleme der jungen Gene
ration sind in der Öffentlichkeit zu behandeln und ge^ 
meinsam mit allen gesellschaftlichen Kräften, vor allem 
der Freien Deutschen Jugend und dem Freien Deut
schen Gewerkschaftsbund zu lösen.

(2) Im Interesse der Persönlichkeitsentwicklung je
des jungen Menschen sind die Volksvertretungen und 
ihre Organe, die Leiter der Betriebe, die Vorstände der 
Genossenschaften und die Lehrkräfte und Erzieher 
verpflichtet, gemeinsam mit den Eltern und den Lei
tungen der gesellschaftlichen Organisationen die Ju
gend zum aktiven Kampf gegen die imperialistische 
-Ideologie zu befähigen. Es ist die Pflicht aller Staats
und Wirtschaftsorgane, gesellschaftlichen Organisatio
nen und Bürger der Deutschen Demokratischen Repu
blik, die Jugend bei der Überwindung alter überlebter 
kapitalistischer Gewohnheiten zu unterstützen.

(3) Bei den zentralen Staats- und Wirtschaftsorganen 
sind beratende Organe wie Jugendarbeitsgruppen und 
Jugendaktivs zu bilden, die den Leitern bei der Aus
arbeitung und Lösung der Aufgaben der sozialistischen 
Jugendpolitik in ihrem Bereich helfen. Mitglieder die
ser Organe sollen hervorragende Jugendliche, vor al
lem aus der Produktion, und erfahrene Funktionäre 
sein. Für die Bildung dieser Organe tragen die Leiter 
die Verantwortung.

§36
(1) Die örtlichen Volksvertretungen haben alle Or- 

.«.a n e ihres Verantwortungsbereiches auf die konse
quente Verwirklichung der sozialistischen Jugendpoli
tik zu orientieren.

(2) Die örtlichen Volksvertretungen
— gewährleisten in ihrer Tätigkeit, daß bei der Lö
sung aller Aufgaben die Grundsätze der sozialistä-


